
ÜBERSTUNDENPROZESS
Spätestens im Streit um die Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses wird über die tatsächlich oder vermeintlich geleisteten Über-
stunden des Arbeitnehmers oder die daraus abgeleiteten Ansprü-
che auf Vergütung gestritten. 

Ist im Arbeitsvertrag keine konkrete Regelung über die Vergü-
tung von Überstunden getroffen, kann der Arbeitnehmer einen 
solchen Anspruch aus § 612 Abs. 1 BGB ableiten. Nach dieser 
Norm gilt eine Vergütung als stillschweigend vereinbart, wenn 
die Arbeitsleistung nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 
Üblicherweise darf ein Arbeitnehmer davon ausgehen, dass die 
mit ihm vereinbarte Vergütung für die normale Arbeitszeit be-
zahlt wird und deshalb Überstunden zusätzlich zu bezahlen sind. 

Ein Anspruch auf Vergütung für Überstunden setzt voraus, dass 
der Arbeitnehmer tatsächlich Überstunden geleistet hat und die 
Überstunden vom Arbeitgeber veranlasst waren oder ihm zuzu-
rechnen sind. Wer ohne Wissen des Arbeitgebers und mögli-
cherweise im eigenen Interesse mehr arbeitet, darf mit keiner 
Überstundenvergütung rechnen. Liegen jedoch die geleisteten 
Überstunden im Zurechnungsbereich des Arbeitgebers, entsteht 
ein Entgeltanspruch. Im Prozess muss der Arbeitnehmer darle-
gen und notfalls auch beweisen, dass er an konkret zu benen-
nenden Tagen auf Veranlassung des Arbeitgebers Mehrarbeit 
geleistet hat. 

Bislang hat das Bundesarbeitsgericht diese Darlegungslast sehr 
ernst genommen. In einem neuen Urteil vom 25. März 2015 (5 
AZR 602/13) erleichtert das Bundesarbeitsgericht die Möglichkeit 
der Durchsetzung eines Anspruchs auf Überstundenvergütung, 
wenn es dem Arbeitnehmer nicht mehr gelingt, für die einzel-
nen Tage konkret darzulegen, in welchem Umfang Überstunden 
zu leisten waren. 

Wenn es im Prozess unstreitig ist, dass Überstunden geleistet 
worden sind, aber unklar ist, in welchem Umfang Überstunden 

gearbeitet wurden, darf nach dieser neuen Entscheidung das Ar-
beitsgericht eine Schätzung vornehmen. Die Grundlage für die 
Schätzung findet sich in § 287 Abs. 1 ZPO. Nach dieser Vor-
schrift entscheidet der Richter unter Würdigung aller Umstän-
de, nach seiner Überzeugung, ob ein Schaden entstanden ist 
und wie hoch er ist. 

Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt die Möglichkeit eröffnet, auch 
die Anzahl der Überstunden nach dieser Vorschrift zu schätzen. 
Wörtlich:

Nach diesen Grundsätzen kommt eine Überstun-
denschätzung in Betracht, wenn aufgrund unstrei-
tigen Parteivorbringens, eigenem Sachvortrag des 
Arbeitgebers oder dem vom Tatrichter nach § 286 
Abs. 1 ZPO für wahr erachteten Sachvortrag des 
Arbeitnehmers feststeht, dass Überstunden geleis-
tet wurden, weil die dem Arbeitnehmer vom Ar-
beitgeber zugewiesene Arbeit generell oder zu-
mindest im Streitzeitraum nicht ohne die Leistung 
von Überstunden zu erbringen war. Kann in einem 
solchen Falle der Arbeitnehmer nicht jede einzelne 
Überstunde belegen, kann und muss der Tatrich-
ter nach pflichtgemäßem Ermessen das Mindest-
maß geleisteter Überstunden schätzen. 

Durch dieses neue Urteil wird sich die Zahl der Überstunden-
prozesse erhöhen und die Prozessaussichten für den Arbeitge-
ber werden sich verschlechtern. 
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